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Oestimmungen kür die Eltern , deren Kin -

der die Anstalt besuchen .

Denjenigen Eltern , deren Kinder Aufnahme
gefunden haben , wird die Erfüllung nachſtehender
Vorſchriften zur Pflicht gemacht :

a ) die Kinder zu den vorgeſchriebenen Stunden

zu ſchicken , oder wenn ſie zu klein ſind , den

Weg allein zu machen , ſie entweder ſelbſt
in das Locol führen oder hinführen zu laſſen ,
und ebenſo ſie am Schluſſe der Anſtalt wieder

abholen zu laſſen ;
b ) ohne gegründete Urſache die Kinder die An —

ſtalt nicht verſaͤumen zu laſſen und bei ein⸗

tretendem Fall die Anzeige davon zu machen ;
c ) die Kinder reinlich gekleidet , ſauber gewaſchen

und ordentlich gekämmt in die Anſtalt zu ſchicken .

Diejenige Eltern , welche dieſen Vorſchriften
nicht nachkommen , haben zu gewärtigen , daß
ihre Kinder aus der Anſtalt gewieſen werden .

Wenn die Aufſeherin oder die Mitglieder des

für die Anſtalt beſtehenden Vorſtandes ſich veran —

laßt finden , mit den Eltern des Kindes perſönlich
zu ſprechen , ſo erwartet man , daß dieſe mit der

gebührenden Achtung jenen begegnen , und ſich dem ,
was zum Beſten ihrer Kinder oder zur Handhabung
der nöthigen Ordnung in der Anſtalt gefordert wird ,
willig und ohne Einwendung fügen .
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